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Offener Brief von Tragern der Jugend- und Bildungsarbeit

 im Demokratischen JugendFORUM Brandenburg e.V. 

Der Verfassungsschutz ist nicht das Finanzamt – Das Land Brandenburg darf keine 

Anderung des §51 Abs. 3 AO des Jahressteuergesetzes zulassen. 

Sehr geehrter Herr Ministerprasident Matthias Platzeck, 

sehr geehrter Herr Minister Helmuth Markov, 

wir,  das  Demokratische  JugendFORUM  Brandenburg  e.V.,  als  ein  Netzwerk  von  Tragern  der 

Jugendkultur, -sozial und -bildungsarbeit sind wie viele Vereine in der Bundesrepublik in großer 

Sorge.  Die Bundesregierung hat  vor,  eine Anderung im Jahressteuergesetz  § 51 Abs.  3  AO zu 

beschließen. Auf der Bundestagssitzung am 28. Juni 2012 ist der Gesetzesentwurf vorlaufig in die 

Ausschusse verwiesen worden. 

Der  Vorschlag  der  Bundesregierung  erhebt  die  jahrlichen  Berichte  der  Landesamter  fur 

Verfassungsschutz,  so  auch  die  Berichte  der  Abteilung  V im  Brandenburger  Innenministerium, 

faktisch in den Rang von finanzpolitischen Grundlagenbescheiden. Bislang gilt fur Korperschaften, 

die in einem Verfassungsschutzbericht als sogenannte extremistische Organisation erwahnt werden, 



die  Klausel,  dass  sie  damit  ihre  Berechtigung  zur  Steuerbegunstigung  verlieren.  Die  von  den 

Behorden jeweils geaußerten Vermutungen sind allerdings „widerlegbar“ und ermoglichen es daher 

den  betroffenen  Organisationen,  juristisch  gegen  in  den  Berichten  aufgestellte  Behauptungen 

vorzugehen.  Den  Organisationen  steht  damit  ein  Rechtsweg  offen;  zudem  verbleibt  dem 

zustandigen Finanzamt ein Entscheidungsspielraum. Mit der Neuregelung im Jahressteuergesetz ist 

nun  vorgesehen,  diese  Widerlegbarkeitsklausel  abzuschaffen  und  einen  Automatismus  zu 

installieren.  Das  heißt,  wenn  eine  Organisation  in  einem  Verfassungsschutzbericht  Erwahnung 

findet, soll hieraus zwingend die Versagung der Steuerbefreiung folgen. Ein finanzgerichtlich zu 

prufendes Widerspruchsrecht der Betroffenen und eine gerichtliche Prufung der Vorwurfe entfallen 

dadurch ersatzlos. Ebenso wird der Entscheidungsfreiraum der Finanzamter abgeschafft. 

Der Vorgang ist Ihnen sicherlich bekannt. 

Der Brandenburger Verfassungsschutz musste bereits in den vergangenen Jahren und bis heute seine 

Berichte mehrfach korrigieren. Betroffene hatten von ihrem Recht Gebrauch gemacht und die in 

den Berichten enthaltenen Nennungen und Deutungen von politisch-gesellschaftlichen Aktivitaten 

gerichtlich  uberprufen  lassen.  Die  Arbeit  des  Verfassungsschutzes  wurde  in  mehreren  Fallen 

gerichtlich  als  tendenzios  und  sachlich  falsch  bewertet.  Bereits  unter  den  jetzt  geltenden 

Bedingungen war es fur die Betroffenen mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden, falsche 

Angaben  richtig  zu  stellen.  Zudem  sahen  sie  sich  stets  mit  dem  Stigma  eines  diffusen 

„Extremismus“-Vorwurfs konfrontiert. 

Wir mochten exemplarisch auf einen Fall hinweisen: Die Richter am Potsdamer Verwaltungsgericht 

stellten  fest,  dass  der  Brandenburger  Verfassungsschutz  im  Fall  des  Jugendwohnprojektes 

Mittendrin e.V. ungenau recherchiert hatte. Die Richter stellten weiter fest, dass die tendenziose Art 

und Weise, in der uber den Verein berichtet wurde, letztlich dazu diente, die Arbeit des Vereins zu 

diffamieren. 2010 erfolgte die gerichtlich angeordnete Loschung des Eintrags. 

Im Jahresbericht 2011 wurde der Verein wiederholt diffamiert. Noch vor einer Unterlassungsklage 

durch  die  Betroffenen  hat  sich  das  Innenministerium beim Verein  entschuldigt  und ebenso die 

Loschung der Passage vorgenommen. 



Sehr geehrter Herr Platzeck, sehr geehrter Herr Markov, 

wir  wenden  uns  mit  folgenden  Fragen  an  Sie:  Wollen  Sie  es  in  Brandenburg  zulassen,  dass 

ausgerechnet ein Inlandsgeheimdienst beurteilen darf, welche Vereine in unserem Gemeinwesen als 

gemeinnutzig  und  daher  als  steuerlich  zu  begunstigen  anzusehen  sind?  Zeigt  nicht  der  oben 

exemplarisch skizzierte Fall bereits alle damit verbundenen Gefahren fur unser Gemeinwesen auf? 

Was qualifiziert  nach Ihrer Auffassung die  Abteilung V im Brandenburger  Innenministerium zu 

einer  solchen  Bewertung?  Ware  nicht  statt  einer  Verscharfung  der  Regelung,  die  zudem 

abschließend einen Rechtsweg fur die Betroffenen verbaut, die Streichung dieser Aufgabe fur die 

Landesamter fur Verfassungsschutz angezeigt? 

Werden Sie sich mit uns gemeinsam fur die Streichung einsetzen? Werden Sie zumindest dafur 

Sorge  tragen,  dass  die  Neufassung des  Paragraphen  im  Steuergesetzentwurf  nicht  zum Tragen 

kommt?

Mit  Entsetzen  blicken  wir  auf  den  Zustand  des  Inlandsgeheimdienstes  insgesamt.  Durch  die 

Selbstenttarnung  einer  Neonaziterrorgruppe  ist  deutlich  geworden,  wie  intransparent  und  der 

demokratischen Kontrolle entzogen diese Behorde arbeitet. Hinweise auf die Verstrickungen in die 

rassistische Mordserie sind offensichtlich, und gleichzeitig verhindern Verfassungsschutz-Beamte 

durch Aktenvernichtung sogar eine Aufklarung. Politikerinnen und Politiker aller Parteien sind tief 

besorgt uber den Zustand der Inlandsgeheimdienste und ihre Moglichkeiten, deren Arbeit im Sinne 

eines  demokratischen  Gemeinwesens  zu  kontrollieren.  Niemand  mag  gegenwartig  irgendetwas 

vollig ausschließen... 

Wir wissen, unsere Worte sind hart gewahlt. Es darf unseres Erachtens jedoch nie wieder in der 

deutschen  Geschichte  moglich  sein,  dass  eine  in  ihrem  Wesen  zwangslaufig  intransparente 

Organisation wie ein Geheimdienst, dessen Arbeitsweise der demokratischen Kontrolle entzogen ist 

und dessen ideologische Ausrichtung keiner breiten meinungsbildenden demokratischen Diskussion 

unterliegt, das Recht bekommt, mehr sein zu durfen als ein reiner Beobachter zivilgesellschaftlichen 

Engagements. 

Wir bitten Sie auf das Verfahren zum Jahressteuergesetz einzuwirken und eine Anderung des § 51 



Abs. 3 AO, wie von der Bundesregierung geplant, zu verhindern. Wir bitten Sie weiter, mit uns und 

anderen  gesellschaftlichen  Akteuren  in  einen  Dialog  zu  treten  mit  dem  erklarten  Ziel,  den 

Inlandsgeheimdiensten eine Rolle zuzuweisen, die unser demokratisches Gemeinwesen starkt und 

nicht schwacht oder gar gefahrdet. 

Der  Brandenburger  Verfassungsschutz  ist  weder  das  Finanzamt  noch  ein  Experte  fur 

zivilgesellschaftliches Wirken. Demokratie ist Sache der Brandenburger Burgerinnen und Burger 

und nicht die des Geheimdienstes. 

Mit freundlichen Grußen 

Der Vorstand des DJB e.V. 
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